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______________________________________________________________________

Landeshauptstadt Hannover - 23.022 -  Datum 02.01.2018

Einladung

zur 14. Sitzung des Ausschusses für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten am 
Freitag, 12. Januar 2018, 14.00 Uhr, Rathaus, Hodlersaal

______________________________________________________________________

Tagesordnung:

I. Ö F F E N T L I C H E R   T E I L

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls der 13. Sitzung des AWL am 08.12.2017 - 
öffentlicher Teil

3. Anpassung Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der 
Lokalen Ökonomie der städtischen Wirtschaftsförderung  (Projektbeteiligung)
(Drucks. Nr. 2762/2017 mit 6 Anlagen) - bereits übersandt

4. Bericht der Dezernentin - öffentlicher Teil

5. Anfragen und Mitteilungen - öffentlicher Teil

Schostok

Oberbürgermeister 
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 _____________________________________________________________________

Landeshauptstadt Hannover  - 23.022 -  Datum 15.01.2018

PROTOKOLL

14. Sitzung des Ausschusses für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten am Freitag, 12. Januar 2018, Rathaus, Hodlersaal

Beginn 14.00 Uhr
Ende 14.25 Uhr
____________________________________________________________________

Anwesend:
(verhindert waren) 

Ratsherr Hellmann (CDU)
(Ratsfrau Keller) (SPD)
Ratsfrau Dr. Clausen-Muradian (Bündnis 90/Die Grünen)
Ratsherr Döring (FDP)
Ratsherr Emmelmann (CDU)
Ratsfrau Falke (LINKE & PIRATEN)
Ratsherr Gast (Bündnis 90/Die Grünen)
Ratsherr Karger (AfD)
Ratsherr Küßner (CDU) für RH Oppelt
Ratsherr Dr. Menge (SPD) für RF Keller
(Ratsherr Oppelt) (CDU)
Ratsfrau Ranke-Heck (SPD)
Ratsherr Spiegelhauer (SPD)

Beratende Mitglieder:
(Herr Bebek)
Frau Gahbler
Frau Günter
Frau Herz
(Herr Weinel)

Grundmandat:
(Ratsherr Böning) (DIE HANNOVERANER)
Ratsherr Förste (Die FRAKTION)
 
Verwaltung:
Frau Tegtmeyer-Dette (Dez. V)
Frau Rohde (Dez. V)
Frau de Cassan (OE 23)
Frau Zingsheim (OE 23.3)
Herr Berg (OE 23.31
Herr Gronemann (OE 19.2)
Frau Leinenweber (OE 19.3)
Frau Schneider (OE 14.21)
Herr Kirchberg (OE 23.0 Öff.)
Herr Jäger (OE 23.13)
Herr Bartels (OE 23.022)
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 Tagesordnung:

I. Ö F F E N T L I C H E R   T E I L

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls der 13. Sitzung des AWL am 08.12.2017 - 
öffentlicher Teil

3. Anpassung Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der 
Lokalen Ökonomie der städtischen Wirtschaftsförderung  (Projektbeteiligung)
(Drucks. Nr. 2762/2017 mit 6 Anlagen)

4. Bericht der Dezernentin - öffentlicher Teil

5. Anfragen und Mitteilungen - öffentlicher Teil
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I.  Ö F F E N T L I C H E R   T E I L

TOP 1.
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

Vorsitzender Ratsherr Hellmann eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und 
stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2.
Genehmigung des Protokolls der 13. Sitzung des AWL am 08.12.2017 - öffentlicher 
Teil

Ohne Aussprache bei einer Enthaltung genehmigt.

TOP 3.
Anpassung Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der Lokalen 
Ökonomie der städtischen Wirtschaftsförderung (Projektbeteiligung)
(Drucks. Nr. 2762/2017 mit 6 Anlagen)

Ratsfrau Falke kündigte Zustimmung an und warf die Frage auf, ob es auch eine 
qualitative Evaluation gegeben habe, worauf Herr Berg darlegte, dass gemeinsam mit den 
Partnern nach einem Projekt eine Beurteilung stattfinde, die Veranstalter aber auch selbst 
den Erfolg in Form von Besucherzahlen oder Kundenzufriedenheit dokumentierten.

Einstimmig beschlossen.

TOP 4.
Bericht der Dezernentin - öffentlicher Teil

Erste Stadträtin Tegtmeyer-Dette schlug vor, zur Beratung der Drucksache 
„Sanierungsprogramm für Schultoiletten“ eine gemeinsame Sitzung mit dem 
Schulausschuss unter Federführung des AWL durchzuführen. 

Der Wunsch sei aus der Politik gekommen und ermögliche eine reibungslose Einhaltung 
des gesamten Gremienlaufs vor Tagung von Verwaltungsausschuss und Rat Ende April.

Vorgeschlagen werde der 28.02.2018 um 15.00 Uhr im Vorfeld der anschließend 
stattfindenden Sitzung des Schulausschusses.

Keine Einwände.

Im Anschluss berichtete Frau Zingsheim darüber, dass ein weiterer Meilenstein beim 
Modellprojekt Lister Damm/Am Listholze erreicht worden sei und es zum 01.02.2018 eine 
Klimaschutzmanagerin geben werde, die befristet für drei Jahre beschäftigt werde und 
deren Aufgabe es sei, das Klimaschutzteilkonzept umzusetzen und entsprechende 
Prozesse und Projekte zu initiieren. 
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Es solle eine Vernetzung der Akteure vor Ort vorangetrieben und das Moderation 
Management übernommen werden. 

Die Stelle werde mit 50% vom Bundesministerium für Umwelt und Gesundheit gefördert. 

Die Handlungsfelder der Klimaschutzmanagerin würden dem Ausschuss voraussichtlich im 
April vorgestellt.

Zur Kenntnis genommen.

TOP 5.
Anfragen und Mitteilungen - öffentlicher Teil

Keine Punkte.

Vorsitzender Ratsherr Hellmann schloss die Sitzung um 14.25 Uhr. 

gez .Tegtmeyer-Dette gez. Bartels
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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und 
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

2762/2017

6

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Anpassung Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der Lokalen Ökonomie 
der städtischen Wirtschaftsförderung (Projektbeteiligung)

Antrag,

das als Anlage I beigefügte Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der 
städtischen Wirtschaftsförderung zu beschließen und die Verwaltung zu ermächtigen, das 
dort dargestellte Sonderverfahren umzusetzen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Benachteiligungen von Altersgruppen, geschlechtsspezifische Benachteiligungen oder 
anderweitige gruppenbezogene Benachteiligungen sind nicht erkennbar.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages

a) Sachverhalt

Im Dezember 2015 fand eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes im Bereich 
Wirtschaftsförderung statt, die es erforderlich gemacht hat, das Handbuch der Lokalen 
Ökonomie, das in der DS 1430/2013 beschlossen wurde, an die Praxis anzupassen. Das 
Rechnungsprüfungsamt berichtete in seiner Informations-DS 2188/2016 darüber. Mit dem 
Rechnungsprüfungsamt wurde daher vereinbart, den Prozess zu präzisieren, das Handbuch 
entsprechend zu ändern und für die Zukunft eine einheitliche Verfahrensweise 
sicherzustellen.
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b)  Aufgaben der Wirtschaftsförderung

Ein besonderes Augenmerk richtet die städtische Wirtschaftsförderung auf die Förderung 
von Stadtteilaktivitäten. Die Stärkung der Lokalen Ökonomie ist eines der wichtigsten 
Aufgabengebiete, um die vielen Initiativen in den Stadtteilen bei ihren vielfältigen 
Anstrengungen zu unterstützen und dazu beizutragen, dass auch weiterhin eine gute 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort fußläufig erreichbar und möglich bleibt 
(siehe auch DS 1640/2013). Gewerbliche Stadtteilinitiativen und Unternehmerrunden 
werden begleitet und enge Kontakte mit den Unternehmen vor Ort gepflegt. Ziel ist 
insbesondere der Aufbau und der Erhalt von sich selbst tragenden lokalen 
Netzwerkstrukturen, die gemeinsame Marketingstrategien entwickeln und den 
BewohnerInnen das vor Ort verfügbare Angebot näher bringen. Dabei haben sich bisher 38 
Standortgemeinschaften, z. T. auf Initiative und mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung, 
gegründet.

Im Rahmen der Haushaltsplanveranschlagungen für 2017/18 steht ein Budget von 
300.000,00 € p.a. innerhalb des Produktes 57102 für die Lokale Ökonomie zur Verfügung. 

Das ursprüngliche Budget in 2013 von 240.000,00 € wurde durch Änderungsantrag im 
Haushaltsplan 2016 auf 300.000,00 € angehoben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, 
dass die Unterstützung der Lokalen Ökonomie unverzichtbarer Bestandteil für die 
Planungen und Aktivitäten der Standortgemeinschaften zur Stärkung der 
Versorgungsstruktur vor Ort geworden ist. 

c)  Sonderverfahren Projektbeteiligung

Aufgrund der Besonderheit dieser Aktivitäten hat die Wirtschaftsförderung, Zuwendungen in 
der Lokalen Ökonomie als Projektbeteiligung gewährt und seit 2014 ein Sonderverfahren 
etabliert (DS 1430/2012).

Dabei ist der Grundsatz für die (finanzielle) Projektbeteiligung eine gemeinsame 
Projektarbeit mit einer abgestimmten Aufgabenteilung. So können ausgesuchte Projekte, in 
enger und flexibler Partnerschaft mit den gewerblichen Akteuren des jeweiligen lokalen und 
regionalen Umfeldes realisiert werden. Das von der Wirtschaftsförderung praktizierte 
schlanke Verfahren kommt den Erfordernissen der Standortgemeinschaften entgegen und 
wird sehr gut angenommen.

Das Handbuch ist an die praktischen Erfahrungen der letzten 3 Jahre angepasst worden 
und berücksichtigt die Prozesse, die sich etabliert und bewährt haben. 

23.3
Hannover / 18.10.2017



Anlage I zur Beschlussdrucksache Projektbeteiligung Lokale Ökonomie 
 
 
          Stand: August 2017 
 
Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der städtischen Wirt-
schaftsförderung (Projektbeteiligung) 
 
1. Aufgaben der Wirtschaftsförderung 
 
Die Landeshauptstadt Hannover setzt auf die Arbeitsteilung zwischen der regionalen Wirt-
schaftsförderung, die für die Region als Gesamtheit zuständig ist, und der lokalen bzw. 
kommunalen Wirtschaftsförderung, die für die entsprechende Stadt oder Gemeinde An-
sprechpartner der Unternehmen vor Ort ist. Des Weiteren übernehmen oder ergänzen fach-
spezifische Beteiligungsgesellschaften (z.B. hannoverimpuls) als operative Einheiten Aufga-
ben der regionalen Wirtschaftsförderung, die einen hohen Spezialisierungsgrad erfordern.  
 
In engem Kontakt zu den hannoverschen Unternehmen sind die städtischen Wirtschaftsför-
derer erster Ansprechpartner für die verschiedensten Fragen. Sie bieten Hilfestellungen bei 
Grundstückskauf, Erweiterungsvorhaben, Finanzierung, Personal und Ansiedlungswün-
schen. Sie koordinieren Kontakte in die Stadtverwaltung, in andere Verwaltungen und Institu-
tionen und stehen als Problemlöser zur Verfügung.  
 
Neben der einzelbetrieblichen Beratung werden Initiativen gefördert, die die bessere Vernet-
zung der Unternehmen vor Ort bzw. im Stadtteil zum Ziel haben und so auch zur Sicherung 
der Arbeitsplätze beitragen. Ferner wird ansässigen Unternehmen die Möglichkeit geboten, 
z. B. im Rahmen des ÖKOPROFIT-Programms, ihr Ressourcenmanagement zu optimieren. 
Stadtweite Projekte können sich beispielsweise aus den Themenfeldern Migration, Gender, 
Aus- und Weiterbildung oder Fachkräftemangel ergeben. Ferner kommen Projekte in Be-
tracht wie das Erstellen des Immobilienmarktberichtes oder eines Gewerbeflächenkonzep-
tes. Darüber hinaus werden auch Haushaltsmittel für die Teilnahme an diversen Messen (z. 
B. Wirtschaftstage, EXPO REAL) oder die Ausrichtung von Veranstaltungen (z.B. Wirt-
schaftsempfang, AusbilderInnenfrühstück) verwendet. 
 
Ein besonderes Augenmerk richtet die städtische Wirtschaftsförderung auf die Förderung 
von Stadtteilaktivitäten der ansässigen Unternehmen. Die Stärkung der Lokalen Ökonomie 
ist eines der wichtigsten Aufgabengebiete, um die vielen (unternehmerischen) Initiativen in 
den Stadtteilen bei ihren vielfältigen Anstrengungen zu unterstützen und dazu beizutragen, 
dass auch weiterhin eine gute Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort fußläufig 
erreichbar und möglich bleibt (siehe auch DS 1640/2012). Gewerbliche Stadtteilinitiativen 
und Unternehmerrunden werden begleitet und enge Kontakte mit den Unternehmen vor Ort 
gepflegt. Ziel ist insbesondere die Etablierung von sich selbst organisierten, lokalen Struktu-
ren, die gemeinsam etwas für den Stadtteil, seine gewerbliche Struktur und die dortige Le-
bensqualität tun. Die Wirtschaftsförderung arbeitet mit rund 35 dieser Standortgemeinschaf-
ten zusammen, die überwiegend als eingetragene Vereine arbeiten. Einige haben sich sogar 
erst auf Initiative der städtischen Wirtschaftsförderung gegründet. Hinzu kommen noch Initia-
tiven wie das Forum Nord/Ost oder das Wirtschaftsforum des Vereins Lebendiges Linden, in 
dem sich verschiedene benachbarte Gemeinschaften zur besseren Interessenswahrneh-
mung zusammengeschlossen haben.  
 
Das Sonderverfahren in diesem Handbuch gilt für die Projektmittel, mit denen sich die Wirt-
schaftsförderung an zeitlich befristeten Projekten im Rahmen der Lokalen Ökonomie beteiligt 
und die gemeinsam mit den Standortgemeinschaften geplant und begleitet werden: 
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2. Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung in Projekten (Projektbeteiligung) 
 
Die Wirtschaftsförderung beteiligt sich an Projekten einzelner Standortgemeinschaften zur 
Stärkung der lokalen Ökonomie. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die Stadt am Zweck 
des Projektes ein erhebliches Interesse im Sinne der unter Punkt 1 genannten Aufgaben der 
Wirtschaftsförderung hat und dass dieser Zweck ohne die städtische Projektbeteiligung in 
Form von städtischer Mitarbeit nicht oder nicht im notwendigen Umfang erfüllt werden kann. 
Es erfolgt eine gemeinsame Projektarbeit mit einer abgestimmten Aufgabenteilung zwischen 
Projektträger und städtischer Wirtschaftsförderung, zu der eine finanzielle Projektunterstüt-
zung gehören kann. Hierfür müssen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.  
 
2.1. Projekte der lokalen Ökonomie 

Projektbeteiligungen im Bereich der lokalen Ökonomie können grundsätzlich nur zwi-
schen der Wirtschaftsförderung und Standortgemeinschaften vereinbart werden. Einzel-
betriebliche Förderungen sind ausgeschlossen. Folgende Maßnahmen können Gegen-
stand von Projektbeteiligungen werden: 

 
2.1.1.   Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität eines Standortes 

Hierunter fallen alle Maßnahmen, die unter finanzieller Beteiligung der städtischen 
Wirtschaftsförderung für Anschaffungen der Standortgemeinschaften eingesetzt 
werden (Anschubfinanzierung). Dieses umfasst insbesondere Dinge, die geeignet 
sind, die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erregen und mithin deren Verweil-
dauer zu verlängern. Eine längere Verweildauer ist erforderlich, um den Kunden die 
lokale Geschäftsvielfalt aufzuzeigen und sie zum Einkauf „vor Ort“ zu animieren. 
Beispiele: Weihnachtsbeleuchtung, Maibaum, Weihnachtsbaum, Blumenkübel, 
Sitzmöbel etc. 

 
2.1.2.   Veranstaltungen 

Veranstaltungen können einmaligen (z.B. Jubiläum, Einweihung) oder wiederkeh-
renden (verkaufsoffener Sonntag, Gewerbeschau, jahreszeitlich bedingte Festaktivi-
täten), internen oder externen Charakters sein. Interne Veranstaltungen dienen u. a. 
der Fortbildung und Information der Mitglieder der Standortgemeinschaften. Veran-
staltungen mit externem Charakter dienen der Präsentation der Angebotsvielfalt im 
Stadtteil.  

 
2.1.3.   Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Maßnahmen, die den Stadtteil mit seiner An-
gebotsvielfalt sowie die einzelnen Aktionen der Standortgemeinschaften bewerben 
und so in der Bevölkerung im Stadtteil und darüber hinaus bekannter zu machen. 
Darunter fallen z.B. Internetauftritt, Aktionen in den sozialen Netzwerken, Flyer, 
(Standort-) Broschüren, Kalender, Anzeigen, Aufsteller, Banner, Fahnen etc. 

 
2.1.4.   Beratungsleistungen 

Dazu können z.B. Standortanalysen oder Gutachten gehören, die neue Ansatzpunk-
te für die Arbeit vor Ort ermöglichen. Möglich sind auch extern moderierte und orga-
nisierte Workshops für die Standortgemeinschaft zur Ideenentwicklung. Einzelbe-
triebliche Beratungen/ Förderungen fallen nicht darunter. Sollen externe Berater be-
auftragt werden, erfolgt deren Auswahl unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Mit-
auswahl durch die Wirtschaftsförderung. 
 

2.1.5.  Sonstiges zur Standortstärkung 
Sonstiges zur Standortstärkung (Maßnahmen, die nicht eindeutig den vorgenannten 
vier zuzuordnen sind, aber dennoch dem Standort/ der Standortgemeinschaft nut-
zen). 
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2.2. Voraussetzungen für eine Projektbeteiligung und Rahmenbedingungen 
 

• Berechtigt sind nur Standortgemeinschaften, die ihren Sitz in Hannover haben.  
• Einzelbetriebliche Förderungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.  
• Projekt dient der lokalen Ökonomie, trägt zur Sicherung von Arbeitsplätze und Wert-

schöpfung am Standort bei. 
• Ziele und Zeitraum des Projektes sind definiert. 
• Wesentliche Ziele sind: 

o Mitgliedergewinnung zur Stärkung der Standortgemeinschaft, 
o Außendarstellung der Standortgemeinschaft zur Erhöhung des Bekanntheits-

grades, der Reputation, des Standings, des Einflusses, 
o Vernetzung von Akteuren zur Stärkung von Standortgemeinschaften und de-

ren Mitgliedsunternehmen, 
o Stärkung der Mitgliedsunternehmen, z.B. durch Werbemaßnahmen zur Stär-

kung des Bekanntheitsgrades der Gewerbetreibenden, Information, Know 
How, Input für Mitgliedsunternehmen zur Stärkung und zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen und der Nahversorgung, 

o Imagegewinn für den Stadtteil und ggf. darüber hinaus, 
o Aufwertung des Quartiers, um Kaufkraft zu halten oder anzuziehen, 
o Darstellung des Quartiers als attraktiver Einkaufsstandort. 

 
Alle vorgenannten Punkte und die Zielerreichung (qualitativ oder quantitativ) müssen doku-
mentiert werden. Es können auch mehrere Ziele vereinbart werden. Entsprechende Daten 
und Unterlagen (z. B. Fotos, Belegexemplare, Presseberichte, Rechnungsnachweise etc.) 
für die Evaluation des Projektes werden von der Standortgemeinschaft zur Verfügung ge-
stellt und von der Wirtschaftsförderung erfasst. 
 
Ein Anspruch auf Projektbeteiligung durch die Wirtschaftsförderung besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet diese aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens anhand der obigen Kriterien 
unter Beachtung personeller Ressourcen und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. Do-
kumentiert wird die Entscheidung in einem Kriterienkatalog. 
 
3. Verfahren für Projekte  
 
3.1 Datenbogen 

Jedes Jahr werden die Stammdaten der Standortgemeinschaften von der Wirtschafts-
förderung in Form eines standardisierten Datenbogens erfasst. Darin können auch erste, 
grobe Projektideen geäußert werden, die als gemeinsame Planungsgrundlage für das 
folgende Jahr dienen. Zusammen mit dem Datenbogen wird ein Infoblatt zum Ablauf der 
gemeinsamen Projektarbeit zur Verfügung gestellt. 

 
3.2 Projektentwicklung 

Nach Prüfung des Datenbogens beginnt der Prozess der Projektentwicklung. Die Wirt-
schaftsförderung klärt im Dialog mit den Standortgemeinschaften, was für das Jahr ge-
plant ist, und in welchem Umfang eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich bzw. 
gewünscht ist. Entsprechende Gespräche, gemeinsame Sitzungen etc. sind zu doku-
mentieren. Auf Basis dieser Informationen wird der interne Kriterienkatalog (siehe auch 
2.2. Wesentliche Ziele) erstellt, der die grundsätzliche Entscheidungsgrundlage über die 
Projektbeteiligung bildet. Nach positiver interner Entscheidung durch Sachgebiets- und 
Bereichsleitung über die Projektbeteiligung, wird die Projektvereinbarung erstellt.  

 
3.3 Projektvereinbarung 

Nach positiver Entscheidung über Ob und Art einer Projektbeteiligung wird zu Projektziel 
und -Inhalt, zur Aufgabenverteilung und finanziellen Beteiligung im gemeinsamen Pro-
jekt zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Projektträger eine Projektvereinbarung 
geschlossen. Die jeweiligen operativ Verantwortlichen werden benannt. Bestandteil der 
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Vereinbarung ist ein vorläufiger Finanzierungsplan des Projektträgers, aus dem neben 
den geplanten Ausgaben auch der Eigenanteil (inkl. eventueller Einnahmen) des Pro-
jektträgers sowie die erwarteten Leistungen der LHH hervorgeht. Geregelt wird in der 
Vereinbarung auch, dass der Projektträger den Nachweis über die Mittelverwendung in 
Form einer Aufstellung aller Ausgaben, unter Beifügung sämtlicher begründenden Bele-
ge zeitnah nach Projektende zu erbringen hat. Alle Rechnungen müssen auf den Pro-
jektträger ausgestellt sein. Preisminderungen (z.B. Rabatte, Boni, Skonto) bzw. durch-
laufende Posten (z.B. Sicherheitsleistungen, Kautionen, Pfand) sind nicht förderfähig. 
Dies gilt gleichermaßen für vom Projektträger beauftragte Dritte. Die Projektvereinba-
rung wird vom Projektträger und von der Sachgebiets- oder Bereichsleitung entspre-
chend der jeweiligen Zeichnungsbefugnis unterzeichnet.  

 
3.4  Projektdurchführung 

Gemäß der geschlossenen Projektvereinbarung wird das Projekt entsprechend der ge-
troffenen Aufgabenteilung durchgeführt. Im Dialog mit dem Projektträger ist die Wirt-
schaftsförderung über den Projektfortschritt stets informiert. Dies kann durch regelmäßi-
ge Gespräche oder die Teilnahme an den jeweiligen Gewerberunden/ Projektsitzungen 
geschehen. Der jeweilige Projektstand wird dokumentiert. 

 
3.5. Projektende und Zielerreichung 

Zum Projektabschluss sind geeignete Nachweise für die Durchführung sowie über die 
Zielerreichung (qualitativ und/ oder quantitativ) vorzulegen (z.B. Fotos, Belegexemplare, 
Presseberichte, Rechnungsnachweise etc.). Den Nachweis über die Mittelverwendung 
erbringt der Projektträger in Form einer Aufstellung aller Ausgaben, unter Beifügung 
sämtlicher begründenden Belege zeitnah nach Projektende. Erst nach Prüfung aller Un-
terlagen erfolgt die Auszahlung der städtischen Projektmittel, bzw. im Fall eines vorab-
gewährten Abschlags, die Auszahlung der Restsumme. Letzteres wird in den Fällen 
praktiziert, in denen die Standortgemeinschaften eine zu geringe Liquidität haben, um 
Projektteile o.ä. vorzufinanzieren. Dies gilt gleichermaßen für vom Projektträger beauf-
tragte Dritte. Ein abschließendes Gespräch oder entsprechende Korrespondenz zur Zie-
lerreichung wird dokumentiert. 



Anlage II zur Information   

 

 

1. Interner Kriterienkatalog

 OE 23.31 SB:   Datum:  

 

Interner Kriterienkatalog zur Prüfung einer Projektbeteiligung Lokale Ökonomie  

 

Projektträger:  

Projektbezeichnung:   

Anfrage vom:  

Projektzeitraum:  

Projektbeteiligung in Euro:  

Stadtbezirk:  

Zuordnungsziffer:  

 

Bei dem Projekt handelt es sich um:  

☐ Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität eines Standortes 

☐ Veranstaltungen  

☐ Öffentlichkeitsarbeit  

☐ Beratungsleistungen  

☐ Sonstiges zur Standortstärkung (muss benannt werden) 

 ______________________________________________________ 

 

Projektbeteiligungen im Bereich der lokalen Ökonomie können grundsätzlich nur zwi-
schen der Wirtschaftsförderung und Standortgemeinschaften im Bereich der LHH ver-
einbart werden.  

Ist die örtliche Zuständigkeit gegeben? ☐ Ja  

Handelt es sich bei dem Projektpartner um eine Standortgemeinschaft? ☐ Ja 

☐ Diese Kriterien sind nicht erfüllt, Ablehnung am ______________________ 

☐ Diese Kriterien sind erfüllt. Das Projekt ist nur dann unterstützungswürdig, wenn es mindes-
tens einem der folgenden Ziele dient: 

Mitgliedergewinnung zur Stärkung der Standortgemeinschaft 
☐ 

Außendarstellung der Standortgemeinschaft zur Erhöhung des Bekanntheitsgra-
des, der Reputation, des Standings, des Einflusses 

☐ 

Vernetzung von Akteuren zur Stärkung von Standortgemeinschaften und deren 
Mitgliedsunternehmen 

☐ 
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Stärkung der Mitgliedsunternehmen, z.B. durch Werbemaßnahmen zur Stärkung 
des Bekanntheitsgrades der Gewerbetreibenden 

☐ 

Information, Know How, Input für Mitgliedsunternehmen zur Stärkung und zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen und der Nahversorgung (empowerment) 

☐ 

Imagegewinn für den Stadtteil und ggf. darüber hinaus 
☐ 

Aufwertung des Quartiers, um Kaufkraft zu halten oder anzuziehen 
☐ 

Darstellung des Quartiers als attraktiver Einkaufsstandort 
☐ 

 

Hat der Projektträger in seinem Kosten- und Finanzierungsplan einen Eigenanteil vorgese-

hen?  Ja ☐ 

 Nein ☐ 

Falls nein, Begründung: 

 

 

Soll ein gemeinsames Projekt durchgeführt werden? Ja  ☐ 

 Nein ☐ 

 

 Falls nein, handelt es sich ggf. um ein förderungsfähiges Projekt im Rahmen des Zu-
wendungsrechts. Weiterleitung an OE 23.01.1 am _______________ 

 

 Falls ja, wird das gemeinsame Projekt auf der Grundlage des vorliegenden vorläufigen 
Kosten- und Finanzierungsplans in Abstimmung mit der Sachgebietsleitung gefördert 
mit: 

 

Finanzierungsart: 

Anteilsfinanzierung ☐ 

 mit einem Anteil von max.: __________EUR 

Vollfinanzierung ☐ 

Festbetragsfinanzierung ☐ 

 

Soll eine Abschlagszahlung erfolgen? Ja  ☐ 

 Nein ☐ 

Falls ja, Begründung: 

 

 

Definition Art / Umfang der städtischen Mitarbeit am Projekt:  

Die LHH 
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• beteiligt sich regelmäßig an einer operativen Projektgruppe, um das Projekt detailliert 
zu planen.  

• unterstützt den Projektpartner in Form von Beratung bei der Beteiligung anderer städti-
scher oder auch nichtstädtischer Stellen. Die LHH übernimmt jedoch keine Gewähr für 
die Erteilung evtl. erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. 

• nimmt an der Veranstaltung des Projektträgers mit einer eigenen Präsentation teil. Der 
Projektträger stellt die dafür erforderlichen Flächen unentgeltlich zur Verfügung. 

• wird auf die Veranstaltung des Projektträgers im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit un-
entgeltlich hinweisen (z.B. Terminankündigungen auf hannover.de). 

• unterstützt den Projektpartner durch die Bereitstellung von erforderlichen Informationen. 
• unterstützt den Projektpartner durch eine finanzielle Beteiligung an den Projektkosten. 

 

Anmerkung: mehrere bzw. weitere Maßnahmen gleichzeitig möglich, die Maßnahmen 

müssen möglichst genau umschrieben werden und sollten auch individuelle Aspekte 

umfassen; Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

2. Entscheidung:  

Die Voraussetzungen für eine Projektbeteiligung der Wirtschaftsförderung – gemäß dem 
„Handbuch zur Verwendung der Haushaltsmittel im Rahmen der städtischen Wirtschaftsför-
derung (Projektbeteiligung)“ sind erfüllt. Eine finanzielle Beteiligung i.H.v. 
______________________ EUR wird vorgeschlagen.  

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift SachbearbeiterIn als Projektverantwortlicher der Wirtschaftsförderung 

 

2.1 Entscheidung Sachgebietsleitung 2.2. Entscheidung Bereichsleitung 

Einverstanden? Ja ☐ Nein ☐  Ja  ☐ Nein ☐ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Sachgebietsleitung/Bereichsleitung 

 

3. Durchschrift 23.021 zur Mittelbindung 

 
Kostenstelle:  
Kostenart: 
Zuordnungsziffer: 
 
Prognostizierter Mittelabfluss: (Zahlung aktuelles Haushaltsjahr, Zeitpunkt der Zahlung, z.B. 
nach Projektende) 

1. Teilzahlung 
2. Restzahlung nach Projektende 

Kontoverbindung:       (Stand: August 2017) 



DATENBOGEN STANDORTGEMEINSCHAFT

STANDORTGEMEINSCHAFT

Name der Standortgemeinschaft: 

AnsprechpartnerIn:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Jahr:

BANKVERBINDUNG

Kreditinstitut:

KontoinhaberIn:

IBAN:

ANGABEN ZUR STANDORTGEMEINSCHAFT

Rechtsform (z.B. Verein):

Vereinregister-Nr.:

Steuer-Nr.:

Vorsteuerabzugsberechtigung?

Gemeinnützigkeit?

Vereinsvorsitzende/r:

stellvertretende/r Vereinsvorsitzende/r:

Kassenwart:

Aktuelle Anzahl Mitglieder:

Homepage:

Stadtteil/Stadtbezirk/Quartier:

 Ja

 Ja

 Nein

 Nein

PROJEKTPLANUNG DER STANDORTGEMEINSCHAFT

Bitte tragen Sie hier erste, grobe Projektplanungen für das kommende Jahr ein, für die Sie sich eine Projekt-
beteiligung der städtischen Wirtschaftsförderung wünschen würden. Die Wirtschaftsförderung wird nach  
Rücksendung des Datenbogens Ihre Ideen und Planungen weiter konkret mit Ihnen abstimmen.

Projekt Projektziel Gesamtkosten
gewünschte Projektbeteiligung  

der Wirtschaftsförderung  
(Art und Umfang)

Datum: Ausgefüllt von:

h354376
Textfeld
Anlage III zur Information



Anlage IV zur Information 

 

Informationen zur Projektbeteiligung durch die Landeshauptstadt Hannover, 
Fachbereich Wirtschaft/ Bereich Wirtschaftsförderung (OE 23.3) 

 
Zur Stärkung der Lokalen Ökonomie richtet die städtische Wirtschaftsförderung ein besonde-
res Augenmerk auf die Förderung von Stadtteilaktivitäten und beteiligt sich an Projekten ein-
zelner Standortgemeinschaften. Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die Stadt am Zweck 
des Projektes ein erhebliches Interesse hat und dass dieser Zweck ohne die städtische Pro-
jektbeteiligung bzw. Unterstützung nicht oder nicht im notwendigen Umfang erfüllt werden 
kann. Es erfolgt eine gemeinsame Projektarbeit mit einer abgestimmten Aufgabentei-
lung zwischen Projektträger und städtischer Wirtschaftsförderung, zu der eine finan-
zielle Projektunterstützung gehören kann. 
 
Folgende Maßnahmen können für eine städtische Projektbeteiligung in Frage kom-
men:  
 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität eines Standortes:  
 

• Hierunter fallen alle Maßnahmen, die unter finanzieller Beteiligung der städtischen Wirt-
schaftsförderung für Anschaffungen der Standortgemeinschaften eingesetzt werden (An-
schubfinanzierung). Dieses umfasst insbesondere Dinge, die geeignet sind, die Aufmerk-
samkeit potenzieller Kunden zu erregen und mithin deren Verweildauer zu verlängern. Ei-
ne längere Verweildauer ist erforderlich, um den Kunden die lokale Geschäftsvielfalt auf-
zuzeigen und sie zum Einkauf „vor Ort“ zu animieren. Beispiele: Weihnachtsbeleuchtung, 
Maibaum, Weihnachtsbaum, Blumenkübel, Sitzmöbel etc.  

 
Veranstaltungen:  
 

• Veranstaltungen können einmaligen (z.B. Jubiläum, Einweihung) oder wiederkehrenden 
(verkaufsoffener Sonntag, Gewerbeschau, jahreszeitlich bedingte Festaktivitäten), inter-
nen oder externen Charakters sein. Interne Veranstaltungen dienen u. a. der Fortbildung 
und Information der Mitglieder der Standortgemeinschaften. Veranstaltungen mit exter-
nem Charakter dienen der Präsentation der Angebotsvielfalt im Stadtteil. 
 

Öffentlichkeitsarbeit:  
 

• Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst alle Maßnahmen, die den Stadtteil mit seiner Angebots-
vielfalt sowie die einzelnen Aktionen der Standortgemeinschaften bewerben und so in der 
Bevölkerung im Stadtteil und darüber hinaus bekannter zu machen. Darunter fallen z.B. 
Internetauftritt, Aktionen in den sozialen Netzwerken, Flyer, (Standort-) Broschüren, Ka-
lender, Anzeigen, Aufsteller, Banner, Fahnen etc. 

 
Beratungsleistungen:  
 

• Dazu können z.B. Standortanalysen oder Gutachten gehören, die neue Ansatzpunkte 
für die Arbeit vor Ort ermöglichen. Möglich sind auch extern moderierte und organi-
sierte Workshops für die Standortgemeinschaft zur Ideenentwicklung. Einzelbetriebli-
che Beratungen/ Förderungen fallen nicht darunter. Sollen externe Berater beauftragt 
werden, erfolgt deren Auswahl unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Mitauswahl 
durch die Wirtschaftsförderung.  

 
Sonstiges zur Standortstärkung: 
 

• Sonstiges zur Standortstärkung (Maßnahmen, die nicht eindeutig den vorgenannten vier 
zuzuordnen sind, aber dennoch dem Standort/ der Standortgemeinschaft nutzen). 
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Damit eine Projektbeteiligung durch die Landeshauptstadt Hannover möglich ist, müssen 
entsprechende personelle Ressourcen sowie die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen. Ein Anspruch auf Projektbeteiligung durch die Wirtschaftsförderung be-
steht nicht. 
 
Projektvoraussetzungen:  

• Berechtigt sind nur Standortgemeinschaften, die ihren Sitz in Hannover haben.  
• Einzelbetriebliche Förderungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.  
• Projekt dient der lokalen Ökonomie, trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen und 

Wertschöpfung am Standort bei. 
• Ziele und Zeitraum des Projektes sind definiert. 
• Wesentliche Ziele sind: 

o Mitgliedergewinnung zur Stärkung der Standortgemeinschaft, 
o Außendarstellung der Standortgemeinschaft zur Erhöhung des Bekanntheitsgra-

des, der Reputation, des Standings, des Einflusses, 
o Vernetzung von Akteuren zur Stärkung von Standortgemeinschaften und deren 

Mitgliedsunternehmen, 
o Stärkung der Mitgliedsunternehmen, z.B. durch Werbemaßnahmen zur Stärkung 

des Bekanntheitsgrades der Gewerbetreibenden, Information, Know How, Input 
für Mitgliedsunternehmen zur Stärkung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
und der Nahversorgung, 

o Imagegewinn für den Stadtteil und ggf. darüber hinaus, 
o Aufwertung des Quartiers, um Kaufkraft zu halten oder anzuziehen, 
o Darstellung des Quartiers als attraktiver Einkaufsstandort. 

 
Alle vorgenannten Punkte und die Zielerreichung (qualitativ oder quantitativ) müssen doku-
mentiert werden. Es können auch mehrere Ziele vereinbart werden. Entsprechende Daten 
und Unterlagen (z.B. Fotos, Belegexemplare, Presseberichte, Rechnungsnachweise etc.) für 
die Evaluation des Projektes werden von der Standortgemeinschaft zur Verfügung gestellt 
und von der Wirtschaftsförderung erfasst. 
 
Weiteres Verfahren: 
 

• Nach positiver Entscheidung über Ob und Art einer Projektbeteiligung wird zu Projektziel 
und -inhalt, zur Aufgabenverteilung und finanziellen Beteiligung im gemeinsamen Projekt 
zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Projektträger eine Projektvereinbarung ge-
schlossen. Bestandteil der Vereinbarung ist ein vorläufiger Finanzierungsplan des Projekt-
trägers, aus dem neben den geplanten Ausgaben auch der Eigenanteil (inkl. eventueller 
Einnahmen) des Projektträgers sowie die erwarteten Leistungen der LHH hervorgeht. 

• Geregelt wird in der Vereinbarung auch, dass der Projektträger den Nachweis über die 
Mittelverwendung in Form einer Aufstellung aller Ausgaben, unter Beifügung sämtlicher 
begründenden Belege zeitnah nach Projektende zu erbringen hat. Alle Rechnungen müs-
sen auf den Projektträger ausgestellt sein. Erst nach Prüfung aller Unterlagen erfolgt die 
Auszahlung der städtischen Projektmittel, bzw. im Fall eines vorab gewährten Abschlags, 
die Auszahlung der Restsumme. Preisminderungen (z. B. Rabatte, Boni, Skonto) bzw. 
durchlaufende Posten (z. B. Sicherheitsleistungen, Kautionen, Pfand) sind nicht förderfä-
hig. Dies gilt gleichermaßen für vom Projektträger beauftragte Dritte. 

• Zum Projektabschluss ist des Weiteren ein geeigneter Nachweis über die Durchführung 
sowie zur Zielerreichung vorzulegen (z.B. Fotos, Belegexemplare, Presseberichte, Rech-
nungsnachweise etc.). 

 
Stand: August 2017 



 
Anlage V zur Information 

 
 
 

Projektvereinbarung 
 
 

Zwischen  
 

der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Wirtschaft / Wirtschaftsförderung, 
Vahrenwalder Str. 7, 30165 Hannover 

 
vertreten durch        

 
im Folgenden: LHH 

 
und  

 
...(Name des Projektträgers)... 

 
Adresse 

 
vertreten durch       

 
im Folgenden: Projektträger 

 
beide im Folgenden: Parteien 

 
 
 

Präambel 
 

Die LHH beteiligt sich innerhalb ihrer Wirtschaftsförderung an Projekten einzelner Standort-
gemeinschaften im Rahmen der lokalen Ökonomie. Grundvoraussetzung dafür ist, dass die 
LHH am Zweck des Projekts ein erhebliches Interesse hat, dieser Zweck ohne die Projektbe-
teiligung nicht oder nicht im notwendigen Umfang erfüllt werden kann und Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen. Zur Festlegung der genauen Aufgabenverteilung bei der gemeinsa-
men Zusammenarbeit schließen die Parteien die nachstehende Projektvereinbarung: 
 

1. Projekt und Maßnahmen (vgl. Handbuch Ziffer 2.1 und 2.2) 

 
a) Projektbeschreibung  
 
Die LHH wird mit dem Projektträger im Rahmen des Projekts „...(Projektbezeichnung)...“ im 
Projektzeitraum von       bis       partnerschaftlich zusammenarbeiten.  
 
b) Projektziele (vgl. Handbuch Ziffer 2.2); Nicht gesetzte Ziele streichen 

• Mitgliedergewinnung zur Stärkung der Standortgemeinschaft, 
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• Außendarstellung der Standortgemeinschaft zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der 
Reputation, des Standings, des Einflusses, 

• Vernetzung von Akteuren zur Stärkung von Standortgemeinschaften und deren Mit-
gliedsunternehmen, 

• Stärkung der Mitgliedsunternehmen, z.B. durch Werbemaßnahmen zur Stärkung des 
Bekanntheitsgrades der Gewerbetreibenden, Information, Know How, Input für Mit-
gliedsunternehmen zur Stärkung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen und der Nahver-
sorgung, 

• Imagegewinn für den Stadtteil und ggf. darüber hinaus, 
• Aufwertung des Quartiers, um Kaufkraft zu halten oder anzuziehen, 
• Darstellung des Quartiers als attraktiver Einkaufsstandort. 

Hinweis: Es können auch mehrere Projektziele oder andere, im Rahmen des Kriterienkata-

logs vereinbart werden. 

 

c) Maßnahmen (vgl. Handbuch Ziffer 2.1.; Maßnahmen, die nicht verabredet werden, sind 

zu löschen.) 
 
Projektträger: 
 
Maßnahmen und Leistungen (vergleiche auch Kriterienkatalog und Finanzierungsplan) 

• Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität eines Standorts 
• Veranstaltung 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Beratungsleistungen 
• Sonstiges zur Standortstärkung (bitte erläutern) 

 
Die LHH... 
 

• beteiligt sich regelmäßig an einer operativen Projektgruppe, um das Projekt detailliert zu 
planen. Auf Seiten der LHH wird das Projekt operativ betreut durch      . Auf Seiten 
des Projektträgers wird das Projekt operativ betreut durch      . 

• unterstützt den Projektpartner in Form von Beratung bei der Beteiligung anderer städti-
scher oder auch nichtstädtischer Stellen. Die LHH übernimmt jedoch keine Gewähr für 
die Erteilung evtl. erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. 

• nimmt an der Veranstaltung des Projektträgers mit einer eigenen Präsentation teil. Der 
Projektträger stellt die dafür erforderlichen Flächen unentgeltlich zur Verfügung. 

• LHH wird auf die Veranstaltung des Projektträgers im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
unentgeltlich hinweisen (z.B. Terminankündigungen auf hannover.de). 

• unterstützt den Projektpartner durch die Bereitstellung von erforderlichen Informationen. 
• unterstützt den Projektpartner durch eine finanzielle Beteiligung an den Projektkosten. 

 

Anmerkung: mehrere bzw. weitere Maßnahmen gleichzeitig möglich, die Maßnahmen müs-

sen möglichst genau umschrieben werden und können auch individuelle Aspekte umfassen; 

Nennung der Projektverantwortlichen zwingend; Nichtzutreffendes bitte streichen 

 
2. Finanzierung  

 
Die LHH übernimmt die Finanzierung des Projekts in Höhe der tatsächlich im Rahmen die-
ses Projektes angefallenen förderfähigen und nachgewiesenen Kosten im Rahmen einer 
Anteilsfinanzierung i. H. von max. XXXX Euro, einer Vollfinanzierung i. H. von XXXX Euro 
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oder einer Festbetragsfinanzierung i. H. von XXXX Euro (nicht genutzte Art streichen). Der 
Finanzierungsplan (Anlage 1) dient beiden Parteien als verbindliche Planungsgrundlage.  
 
Der Projektträger kann einzelne Ausgabepositionen des Finanzierungsplans zu Lasten ande-
rer Ausgabepositionen um bis zu 50 % erhöhen, wenn dies zur Erreichung des Projektziels 
erforderlich ist. Die LHH ist von Änderungen des Finanzierungsplans in Kenntnis zu setzen.  
Die Finanzierung erfolgt unter dem Vorbehalt und im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 
Der Projektpartner hat sich darauf einzustellen, dass die LHH entweder aus haushaltsrechtli-
cher Sicht (Auflagen der Kommunalaufsicht) oder aus haushaltswirtschaftlichen Gründen die 
vereinbarte Projektunterstützung reduzieren kann. 
 

3. Auszahlung der Projektmittel und Nachweispflicht 
 

Variante A 
 Die vereinbarte Projektbeteiligung von XXXX Euro wird in zwei Teilen gezahlt. Dabei werden 

XXXX Euro als Abschlag zum TT.MM.JJJJ auf das vom Projektträger angegebene Konto 
(Kontodaten einfügen) gezahlt.  
 
Die Restbetragszahlung erfolgt nach Projektende und nach Prüfung der entsprechenden 
Projektabrechnungen mit geeignetem Nachweis über die Durchführung sowie Hinweise über 
die Zielerreichung des Projektes sowie dessen Ende. 
Als geeignete Nachweise gelten z. B. Belegexemplare, Fotos, Presseartikel, Auswertungen 
von Webseiten oder vergleichbare Nachweise (individuell anzupassen!). Die Übermittlung 
der Zahlungsbelege zur Projektabrechnung kann dabei auch auf elektronischem Wege an 
eine von der LHH benannte E-Mail-Adresse erfolgen. Preisminderungen (z. B. Rabatte, Boni, 
Skonto) bzw. durchlaufende Posten (z. B. Sicherheitsleistungen, Kautionen, Pfand) sind 
nicht förderfähig. 
Die Auszahlung des Restbetrages ist postalisch möglichst auf Vereinsbriefbogen mit Ver-
einslogo, unter Bezugnahme auf diese Projektvereinbarung, mit Nennung der Kontoverbin-
dung und Unterzeichnung einer vertretungsberechtigten Person bei der LHH anzufordern. 
Die LHH überweist den Betrag binnen einer Frist von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung 
auf das vom Projektträger angegebene Konto, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Variante B 
Die vereinbarte Projektbeteiligung von XXXX Euro wird nach Projektende und nach Prüfung 
der entsprechenden Projektabrechnungen mit geeignetem Nachweis über die Durchführung 
sowie Hinweise über die Zielerreichung des Projektes sowie dessen Ende ausgezahlt. 
Als geeignete Nachweise gelten z. B. Belegexemplare, Fotos, Presseartikel, Auswertungen 
von Webseiten oder vergleichbare Nachweise (individuell anzupassen!). Die Übermittlung 
der Zahlungsbelege zur Projektabrechnung kann dabei auch auf elektronischem Wege an 
eine von der LHH benannte E-Mail-Adresse erfolgen. Preisminderungen (z. B. Rabatte, Boni, 
Skonto) bzw. durchlaufende Posten (z. B. Sicherheitsleistungen, Kautionen, Pfand) sind 
nicht förderfähig. 
Die Auszahlung des Betrages ist postalisch möglichst auf Vereinsbriefbogen mit Vereinslogo, 
unter Bezugnahme auf diese Projektvereinbarung, mit Nennung der Kontoverbindung und 
Unterzeichnung einer vertretungsberechtigten Person bei der LHH anzufordern. 
Die LHH überweist den Betrag binnen einer Frist von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung 
auf das vom Projektträger angegebene Konto, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. 
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4. Informationspflichten 
 
Der Projektträger wird die LHH umgehend informieren, wenn  
 

• das Projektziel oder sonstige für die finanzielle Beteiligung maßgeblichen Umstände sich 
ändern oder wegfallen, 

• er wesentliche Änderungen der Projektkonzeption vorzunehmen beabsichtigt, 
• das Projektziel nicht zu erreichen ist oder der Projektdurchführung Hindernisse entge-

genstehen, 

• er zusätzliche Mittel von Dritten für dasselbe Projekt erhält, 
• die geplanten Gesamtausgaben sich um mehr als 15 % reduzieren oder erhöhen, 
• die für den geplanten Bedarf bereitgestellten Mittel nicht ausgegeben werden können. 

 
Für diese Fälle behält sich die LHH vor, die Projektförderung entsprechend zu korrigieren 
und ggf. eine neue Projektvereinbarung zu schließen. 
 

5. Mittelsperre oder –rückforderung 
 
Die LHH kann die Mittelauszahlung sperren und gezahlte Beträge zurückverlangen, wenn 
 

• die Voraussetzungen für den Abschluss der Vereinbarung nachträglich entfallen, 
• die der Projektbeteiligung zugrundeliegenden Angaben unvollständig oder unrichtig wa-

ren, 

• die Mittel nicht entsprechend dieser Vereinbarung eingesetzt werden. 
 
Die LHH wird dem Projektträger vor einer Mittelsperre oder –rückforderung die Gelegenheit 
einräumen, eine nachholbare Handlung innerhalb einer angemessenen Frist nachzuholen. 
Zurückgeforderte Mittel sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zur 
Rückzahlung zu erstatten. Bei Überschreitung dieses Zahlungsziels tritt der Verzug auch 
ohne weitere Mahnung ein. 
 

6. Einsichts- und Prüfungsrecht 
 
Die LHH darf nach Abstimmung mit dem Projektträger jederzeit Bücher und Belege einse-
hen. 
 

7. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Hinweis: Diese Leistungen des Projektträgers sind einzufordern und Nachweise sind vorzu-

legen 

 
Der Projektträger verpflichtet sich, im Rahmen seiner Bewerbung des Projekts auf die Pro-
jektbeteiligung der LHH im angemessenen Umfang hinzuweisen. Die Art der Werbung darf 
nicht gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstoßen oder unlauter sein. Die 
Präsentation der LHH im Rahmen der Projektwerbung ist im Vorfeld mit der LHH abzustim-
men. 
 
Die LHH ist berechtigt, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit das Projekt und die Projektbe-
teiligung der LHH in jeder Hinsicht werblich zu nutzen.  
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8. Rücktrittsvorbehalt 
 
Die Parteien haben das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn das Projektziel 
nicht mehr zu erreichen ist. Die zurücktretende Partei wird der jeweils anderen Partei vor der 
Erklärung des Rücktritts die Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen. Das Recht zum 
Rücktritt aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
Im Fall des Rücktritts sind bereits empfangene Leistungen nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zu erstatten. Die Erstattung entfällt jedoch, soweit die empfangenen Leistungen bereits 
für Zwecke der Projektdurchführung verwendet wurden. Für den Verzug gilt die Bestimmung 
der Ziffer 5 entsprechend. 
 

9. Haftungsausschluss 
 
Die LHH gilt unabhängig von der Art der Projektbeteiligung nicht als Veranstalter. Eine Haf-
tung der LHH für Schäden Dritter wird ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung oder auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen der LHH beruhen. Der Projektträger stellt die LHH in diesem Umfang von der 
Inanspruchnahme durch Dritte frei. 
 

10. Umsatzsteuer 
 
Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass eine finanzielle Projektbeteiligung der 
LHH nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Eventuell dennoch erforderliche Umsatzsteueran-
meldungen obliegen dem Projektträger. Für diesen Fall ist die geschuldete Umsatzsteuer in 
der vereinbarten Projektbeteiligung bereits enthalten. 
 

11. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle auf dieser Projektvereinbarung beruhenden oder aus der Projektdurch-
führung stammenden Rechtsstreitigkeiten ist Hannover. 
 

12. Schlussbestimmungen 
 
Diese Projektvereinbarung unterliegt der Schriftform. In dieser Vereinbarung und ihren Anla-
gen nicht behandelte Nebenabreden wurden weder mündlich noch schriftlich geschlossen. 
Nachträgliche Ergänzungen oder sonstige Änderungen der Projektvereinbarung bedürfen 
der Schriftform. Die Aufhebung des Schriftformerfordernisses ist ebenfalls nur schriftlich 
möglich.  
 
Soweit in dieser Projektvereinbarung nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind, gelten 
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Die etwaige Rechtsunwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen der vorliegenden Projektvereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. Soweit eine Bestimmung als rechtsunwirksam gilt, ist sie durch 
eine rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen, deren Inhalt dem mit der unwirksamen Bestim-
mung verfolgten Zweck am nächsten kommt. 
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13. Inkrafttreten 
 
Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die Zeichnungsbefugten der beiden 
Parteien in Kraft.  
 
 
Hannover, den  Hannover, den  
 
 
 
 
für die LHH für den Projektträger 
 
 
 
 
 
(Stand: August 2017) 



Anlage VI zur Information  
 
 
(Anlage 1 zur Projektvereinbarung) 
 
 
 

Finanzierungsplan  
 
 
 
Ausgaben          Gesamt 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Gesamtausgaben: 
=================================================================== 
 
 
 
 
 
Einnahmen          Gesamt 
 
 
Eigenleistung des Projekt- 
trägers und/oder der 
beteiligten Unternehmen 
 
 
Sonstige Einnahmen 
 
 
Leistung der LHH 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Gesamteinnahmen: 
=================================================================== 
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